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21-0142 

 

Sitzung des Kreisausschusses 

 

Am Montag, den 11.12.2023, um 14:00 Uhr findet im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes 

Kitzingen eine Sitzung des Kreisausschusses statt. 

 

Tagesordnung: 

 

1. Ausschuss für Jugend und Familie – Besetzungsänderung 

 

2. Gymnasium Marktbreit und Armin-Knab-Gymnasium 

 Sondermittel für staatlich geförderte Lernmittel – HSt. 0.2351.5770 und HSt. 0.2352.5770 

 

3. 2. Nachtrag zur Finanzierungsvereinbarung aufgrund der Allgemeinen Vorschrift über den 

Ausgleich für Tarifmaßnahmen bei der Beförderung im ÖPNV im VVM 

 

4. Mainschleifenbahn 

 Ergänzung des aktuell gültigen Geschäftsbesorgungsvertrags zwischen MIG und KU 
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5. Praktikumsvergütung für Studenten der Fachhochschule für Sozialwesen 

 

6. Katastrophenschutz 

 Erhöhung des Zuschusses an den BRK-Kreisverband Kitzingen 

 

7. Landratsamt Kitzingen – Verwaltungsgebäude 

 Abriss Gebäude Alte Poststraße 6 a (ehem. ARGE/Jobcenter) 

 Ersatzneubau eines Verwaltungsgebäudes 

 

8. Familienbildung nach § 16 SGB VIII 

 strukturelle Weiterentwicklung der kommunalen Familienbildung und Förderung von 

Familienstützpunkten im Landkreis Kitzingen 

 

9. Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 

 Gewährung der Schulbegleitung – Anpassung Fachleistungsstundensatz unterjährig 

– HSt. 0.4560.7601 

 

10. Fortschreibung der Jugendhilfeplanung 

 Ablauf- und Kostenplan, Anpassungen in diesem Bereich für das Jahr 2024 – HSt. 0.4071.6329 

 

11. Besetzung der Integrationslotsenstelle aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation 

– HSt. 0.4061.4140., 0.4061.4340, 0.4061.4440 und 0.4061.6580 

 

12. Aufbau und Durchführung einer Pflegekonferenz im Landkreis Kitzingen 

 

13. Antrag auf Weiterführung des Koordinierungszentrums für Bürgerschaftliches Engagement 

„GemeinSinn“ im Landkreis Kitzingen – HSt. 0.4703.7099 

 

14. Digitalisierungsprojekt „Öffentlicher Gesundheitsdienst“ (ÖGD) 

 Vergabe einer Rahmenvereinbarung für IT-Beratungsleistungen 

 Unterabschnitt 5011, Gesundheitswesen ÖGD-Pakt 

 

15. Kreisstraßen des Landkreises Kitzingen 

 Deckenbauprogramm 2024 
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16. Ehemalige Hausmülldeponie in Nenzenheim 

 Sanierung der Sickerwasserleitungen N4 und N5 – HSt. 1.7201.9501 

 

17. Tätigkeitsbericht der Gleichstellungsbeauftragten – Information 

 

18. Vergaben 

 

19. Verschiedenes 

 

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an. 

 

Kitzingen, 28.11.2023 

 

Tamara Bischof 

Landrätin 

 

 

22-0305 

 

Stellenausschreibung 

 

Der Landkreis Kitzingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Bereich „Allgemeine 

Bürgerrechte“ 

 

 einen Verwaltungsfachangestellten (m/w/d), Fachrichtung Allgemeine Innere Verwaltung des 

Freistaates Bayern und der Kommunalverwaltung mit erfolgreich abgeschlossener Fachprü-

fung I 

oder 

 einen Beamten (m/w/d) der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen der 2. Qualifikations-

ebene. 

 

Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle mit der Hälfte der regelmäßigen Wochen-

arbeitszeit. 
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Weitere wichtige Informationen finden Sie auf unserer Homepage 

www.kitzingen.de/stellenausschreibungen. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Online-Bewerberportal 

https://www.mein-check-in.de/kitzingen bis spätestens 26.12.2023. 

 

Kitzingen, 04.12.2023 

 

 

31-0831 

 

Übungen der Bundeswehr 

 

Im Zeitraum vom 11.12.2023 bis zum 12.12.2023 führt eine Einheit der Bundeswehr Truppen-

übungen durch. Dabei wird auch der Landkreis Kitzingen im Raum Volkach, Järkendorf, Dimbach, 

Eichfeld und Schwarzach beansprucht. Wegen der niedrigen Anzahl der Teilnehmer ist nicht mit 

nennenswerten Belastungen zu rechnen. 

 

Hinweise: 

 

Wir legen der Bevölkerung, insbesondere Spaziergängern, Joggern und Geocachern nahe, sich von 

den Einrichtungen der übenden Truppe und den Soldaten fernzuhalten! Wir bitten Jagdausübungs-

berechtigte generell um erhöhte Aufmerksamkeit, denn es ist nicht bekannt, wo sich die Truppe im 

Übungsgebiet zeitweise aufhalten wird. Außerdem weisen wir auf die Gefahren hin, die von liegen 

gebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) ausgehen. Wir bitten, jeden Fund 

umgehend der Polizeiinspektion Kitzingen zu melden. Das Sammeln, der Erwerb, der Besitz und der 

Verkauf dieser Gegenstände sind verboten und können mit Geldstrafen oder Freiheitsstrafen 

geahndet werden. 

 

Zur Abwicklung von Manöverschäden erteilen die Gemeinden sowie das Bundesamt für Infra-

struktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr Kompetenzzentrum Baumanage-

ment Stuttgart, Postfach 10 52 61, 70045 Stuttgart, für die Bundeswehr und die Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben – Schadensregulierungsstelle des Bundes – Regionalbüro Ost, Drossel-

bergstraße 2, 99097 Erfurt, für die ausländischen Streitkräfte nähere Auskünfte (Manöver-

bekanntmachung vom 04.12.2008). 

http://www.kitzingen.de/stellenausschreibungen
https://www.mein-check-in.de/kitzingen
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Entschädigungsansprüche sollen umgehend geltend gemacht werden. Im Falle von Manöver-

schäden, die von NATO-Streitkräften allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursacht worden 

sind, sind sie spätestens innerhalb eines Monats nach Beendigung der den Schaden verursachenden 

Übung schriftlich bei der Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung oder innerhalb von drei Monaten nach 

dem Zeitpunkt, in dem der Geschädigte von dem Schaden und der beteiligten Truppe Kenntnis 

erlangt hat, schriftlich bei der o. g. Regulierungsstelle geltend zu machen 

(http://www.behoerdenwegweiser.bayern.de/dokumente/aufgabenbeschreibung/10553265494). 

 

Kitzingen, 28.11.2023 

 

 

http://www.behoerdenwegweiser.bayern.de/dokumente/aufgabenbeschreibung/10553265494
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Teil II 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 

 

   

 

 

Gebäudeenergiegesetz 2024: Änderungen für Neubau und Bestand 

 

Die neueste Änderung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sieht eine „Wärmewende“ vor, die den 

sinnvollen Austausch der Wärmeversorger auch in privaten Haushalten beinhaltet. Da diese Ände-

rungen im GEG bei vielen Hausbesitzer*innen Unsicherheit verursachen, greift der Vortrag von 

Landratsamt und vhs Kitzingen am Dienstag, den 12. Dezember um 19 Uhr in der Alten Synagoge 

Kitzingen dieses Thema auf. Was genau sieht das „Heizungsgesetz“ – wie das Gebäudeenergie-

gesetz in der Presse oft genannt wird – vor? Was ändert sich für Bestandsgebäude und Neubauten 

und ab wann? Der Energieberater Daniel Stumpf von der Verbraucherzentrale Bayern gibt einen 

Überblick über die Neuerungen im GEG 2024 und erläutert, welche Anforderungen und Fristen in 

Zukunft zu beachten sind – insbesondere vor dem Hintergrund, dass in Deutschland aktuell über 

ein Drittel des gesamten Energiebedarfs für die Beheizung von Gebäuden und die Warmwasserver-

sorgung benötigt wird. Davon stammen mehr als 80 Prozent aus fossilen Brennstoffen. Der Eintritt 

ist frei. 

 

Wer darüber hinaus eine persönliche Energieberatung beim Landratsamt Kitzingen erhalten 

möchte, findet die neuen Termine für Januar bis April 2024 auf https://www.kitzingen.de/klima/.  

Die Beratung wird in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bayern durchgeführt und ist dank 

der Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) für die Interessen-

ten kostenlos. 

 

Kitzingen, 30.11.20023 

 

https://www.kitzingen.de/klima/
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Öffentliches Gymnasium mit Internat 
Naturwissenschaftlich-technologisch · Sprachlich · Sozialwissenschaftlich 

Hans-Zander-Platz 1, 97353 Wiesentheid, Telefon 09383 9721-0, Telefax 09383 9721-44, sekretariat@lsh-wiesentheid.de 

 

 

Mittleren Bildungsabschluss in der Tasche - Abitur im Blick 

Profilklasse des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid 

Einladung zur Informationsveranstaltung für Schülerinnen und Schüler 

der 10. Jahrgangsstufe, die den mittleren Bildungsabschluss anstreben 

 

Schon seit vielen Jahren besuchen Schülerinnen und Schüler nach erfolgreichem Bestehen des 

mittleren Bildungsabschlusses unser Gymnasium, um die allgemeine Hochschulreife zu erlan-

gen. Diese berechtigt sie, alle Studiengänge zu studieren, und ihnen stehen damit alle Türen 

offen. Dieser Weg verlangt vor allem keine Festlegung auf eine Fachrichtung, wie dies an einer 

Fachoberschule oder Berufsoberschule der Fall ist. Sie werden nach dem bayerischen Lehrplan 

des naturwissenschaftlich-technologischen oder sozialwissenschaftlichen Gymnasiums unter-

richtet. Die Profilklasse ermöglicht durch eine gezielte Förderung in der 11. Jahrgangsstufe den 

anschließenden Eintritt in die Qualifikationsphase der Oberstufe (Jahrgangsstufe 12) und damit 

die Hinführung zum Abitur. 

 

Zur Informationsveranstaltung laden wir interessierte Schülerinnen und Schüler am 

Donnerstag, den 25.01.2024, um 16.00 Uhr in die Aula unserer Schule herzlich ein. 

 

Viele Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss sind inzwischen diesen Weg an 

unserem Gymnasium gegangen und haben (sehr) erfolgreich die Abiturprüfung bestanden. Wir 

freuen uns darauf, auch im kommenden Schuljahr motivierte Schülerinnen und Schüler mit 

mittlerem Bildungsabschluss in unsere Profilklasse aufzunehmen. Mit ihrem Engagement und 

ihrer Bereitschaft, sich einzubringen, bereichern sie unsere Schulfamilie. 

mailto:sekretariat@lsh-wiesentheid.de
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Weitere Informationen zur Profilklasse finden Sie auf der Homepage unserer Schule oder auch 

auf unserer Instagramseite. Alternativ können Sie gerne einen individuellen Beratungstermin 

über das Sekretariat vereinbaren. 

 

Eva Burkard, OStRin, Mittelstufenbetreuerin und Betreuerin der Profilklasse 

 

 

 

 
 
 

Museums- und  

Geschäftsleitung       
Der Zweckverband Kirchenburgmuseum Mönchsondheim sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d) für die Museums- und 
Geschäftsleitung. 

 

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle. Eine Verteilung der Aufgaben auf zwei 

Teilzeitkräfte ist möglich, sofern eine tägliche Besetzung und ein reibungsloser Ablauf der 

Sachbearbeitung gewährleistet sind. 

 

Weitere wichtige Informationen finden Sie auf der Homepage des Kirchenburgmuseums 

https://www.kirchenburgmuseum.de/. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über 

das Online-Bewerberportal des Landratsamtes Kitzingen https://www.mein-check-in.de/kitzingen 

bis spätestens 07.01.2024. 

 

Kitzingen, 05.12.2023 

https://www.kirchenburgmuseum.de/
https://www.mein-check-in.de/kitzingen

